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Eingangsdaten Verkehrsbelastungen 
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Kartierung Lärmaktionsplan 2025
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Vergleich zu anderen Lärmaktionsplänen 

>55 dB(A) Lden:

• Baden-Baden 48%

• Ettlingen 32%

• Freudenstadt 30%

• Baiersbronn 23%

• Waghäusel 22%

Betroffenheitsanalyse
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Auslösewerte: Kartierung nach der RLS-19

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

• z.B. 30 km/h 

Höchstgeschwindigkeit

• seit 2018 bei 

Lärmaktionsplänen ab 65/55 

dB(A) möglich

• bei rechtsfehlerfreier 

Abwägung besteht ein 

Anspruch

Lärmsanierung:

• lärmarme Fahrbahnbeläge 

oder Förderung 

Schallschutzfenster

• freiwillige Maßnahmen des 

Straßenbaulastträgers auf die 

kein Rechtsanspruch besteht
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• Abgrenzung von 

Maßnahmenbereichen erfolgt über 

den höchsten Fassadenpegel am 

Gebäude. Diese werden nach der 

RLS-19 berechnet.

• Fassadenpegel werden für alle 

Gebäude mit Wohnbevölkerung oder 

Klassifizierung als Wohngebäude 

berechnet:

– in jedem Stockwerk

– an allen Gebäudeseiten

– an jedem Abschnitt >2,5m Länge

• 80,33 km kartierte Straßen

• 4,71 km Lärmschutzwände

• 24 Knotenpunkte

• 71,1 km2 Fläche

• Berechnete Immissionsorte 97.481

• Rechenzeit 59 h
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Fassadenpegel RLS-19 Tagzeitraum (06-22 Uhr)
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Fassadenpegel RLS-19 Nachtzeitraum (22-06 Uhr)



Ingenieurbüro für Verkehrswesen – Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Detailkarten Fassadenpegel
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Detailkarten Gebäude mit Überschreitung der Lärmsanierungswerte
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Maßnahmenplanung Diedelsheim
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Maßnahmenplanung Kernstadt
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Maßnahmenplanung Ost
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Maßnahmenplanung Bauerbach
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Maßnahmenplanung Zusammenfassung / Vorgeschlagene Maßnahmen Teil 1

Bereich
Bereichs-

benennung

Beurteilung 

Referenzwert
Betroffenheit

Empfehlungen 

Geschwindigkeitsreduzierung 

durch Lärmaktionsplan zur 

Erreichung der verpflichtenden 

Lärmreduzierung

Anmerkungen/ 

Besondere 

Kennzeichen 

Maßnahmenbereiche

Ergänzende Ausführungen: 

Zusätzliche Vorschläge der

Verwaltung zur 

Geschwindigkeitsreduzierung

01 B 35/ B 293 Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Nennenswerte 

Anzahl Betroffene 

(Tag)/ Sehr hohe 

Anzahl Betroffene 

(Nacht)
70 km/h ganztags

Alternativ wurde

Reduzierung Tempo 80 

km/h geprüft 

➔ Lärmreduzierung 

nicht ausreichend

02 B 35 Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe Anzahl 

Betroffene (Tag/ 

Nacht)

70 km/h ganztags

Alternativ wurde 

Reduzierung Tempo 80 

km/h geprüft 

➔ Lärmreduzierung 

nicht ausreichend/ 

Verlängerung bis 

Knoten nach Knittlingen 

durch 

Regierungspräsidium 

Zustimmung in Aussicht 

gestellt

Vorschlag Verlängerung zur 

Erhöhung Sicherheit 

Abbiegevorgänge am Knoten 

nach Knittlingen

03a

B 294 

Melanchthon/

Zähringer 

Straße

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe Anzahl 

Betroffene (Tag/ 

Nacht)
30 km/h ganztags

03b

B 294 ovaler 

Kreisverkehr

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe Anzahl 

Betroffene (Tag/ 

Nacht)
30 km/h ganztags
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Maßnahmenplanung Zusammenfassung / Vorgeschlagene Maßnahmen Teil 2

Bereich
Bereichs-

benennung

Beurteilung 

Referenzwert
Betroffenheit

Empfehlungen 

Geschwindigkeitsreduzierung 

durch Lärmaktionsplan zur 

Erreichung der verpflichtenden 

Lärmreduzierung

Anmerkungen/ 

Besondere 

Kennzeichen 

Maßnahmenbereiche

Ergänzende Ausführungen: 

Zusätzliche Vorschläge der

Verwaltung zur 

Geschwindigkeitsreduzierung

03c B 294 

Wilhelmstraße/ 

Pforzheimer Str.

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe Anzahl 

Betroffene (Tag/ 

Nacht)

30 km/h ganztags

Bereits Beschwerden 

von Anwohner/ 

alternativ wurde 

Reduzierung auf einem 

Fahrstreifen geprüft 

➔ Lärmreduzierung 

nicht ausreichend

04 K 3505 

Bürgerstraße 

(Bauerbach)

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht 

(Lärmpegelwert 55 

dB(A) erreicht

Geringere Anzahl 

Betroffene (Nacht) 

(Höhere Anzahl 

Betroffene von 

Lärmpegelwert)

30 km/h nachts

Vor Ort bereits Tempo 

30 ganztags in einer 

Fahrtrichtung

30 km/h ganztags 

(wg. Vereinheitlichung 

Temporeduzierung)

05 K 3573 

Schwandorf-/ 

Steinzeugstraße 

(Diedelsheim)

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht 

(Lärmpegelwert 55 

dB(A) erreicht

Geringere Anzahl 

Betroffene (Nacht) 

(Höhere Anzahl 

Betroffene von 

Lärmpegelwert)

30 km/h nachts

In Steinzeugstraße 

schutzbedürftige 

Einrichtung 

(Gemeindezentrum) 

und Fußgängerüberweg

in Teilbereich Steinzeugstraße 

30 km/h ganztags (zur 

Erhöhung Verkehrssicherheit 

Nutzer schutzbedürftiger 

Einrichtung)

-- Bahnhofstraße
Keine Anordnung

(zu geringe

Lärmbetroffenheit)
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Maßnahmenplanung Zusammenfassung / Vorgeschlagene Maßnahmen Teil 3

Bereich
Bereichs-

benennung

Beurteilung 

Referenzwert
Betroffenheit

Empfehlungen 

Geschwindigkeitsreduzierung 

durch Lärmaktionsplan zur 

Erreichung der verpflichtenden 

Lärmreduzierung

Anmerkungen/ 

Besondere 

Kennzeichen 

Maßnahmenbereiche

Ergänzende Ausführungen: 

Zusätzliche Vorschläge der

Verwaltung zur 

Geschwindigkeitsreduzierung

06 Bahnhof-/ 

Melanchthon-

straße 

(Gemeinde-

straße)

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei  Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe

Anzahl Betroffene 

(Tag/ Nacht) 30 km/h ganztags

07 Heilbronner 

Straße 

(Gemeinde-

straße)

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag 

(Lärmpegelwert 55 

dB (A) erreicht)

Nennenswerte 

Anzahl  Betroffene 

(Tag/ Nacht) 

(Höhere Anzahl 

Betroffene von 

Lärmpegelwert)

30 km/h nachts

In Südhälfte Heilbronner 

Straße schutzbedürftige 

Einrichtung 

(Altersheim), 

Fußgängerüberweg und 

Bushaltestelle

In Südhälfte Heilbronner Straße 

30 km/h ganztags (zur 

Erhöhung Verkehrssicherheit 

Bewohner schutzbedürftiger

Einrichtung)

08 Weißhofer 

Straße

(Gemeinde-

straße)

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

Sehr hohe Anzahl 

Betroffene (Tag/ 

Nacht) 30 km/h ganztags

09 L 1103 

Derdinger

Straße

Überschreitung 

Lärmwert 57 dB (A) 

bei Nacht und von 

67 dB (A) am Tag

nennenswerte 

Anzahl Betroffene 

(Tag/ Nacht)
30 km/h nachts

Bereits längere Zeit 

Beschwerden von 

Anwohnern; 

Zustimmung 

Regierungspräsidium in 

Aussicht gestellt

30 km/h ganztags (zur 

Erhöhung Schutz Anwohner 

und Reduzierung Gefährdung in 

Gefällesituation)
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Abwägungsrelevante Parameter
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Ruhige Gebiete
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Analyse der Lärmsituation

• Lärmanalysen durch Kartierung

• Betroffenenanalysen

• Ermittlung ruhiger Gebiete

• Erstellung eines Entwurfs zum Lärmaktionsplan

Beteiligung und Abstimmung

• Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung

• Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen

• Maßnahmenabstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange

• Erstellung der Endfassung des Lärmaktionsplans

Berichterstattung

• Übermittlung der Ergebnisse der Lärmaktionsplanung an die EU

• Nach Ablauf von 5 Jahren, gem. Stichtagen der EU, wird der 
Lärmaktionsplan überprüft

• Bei wesentlich veränderten Ausgangslagen kann eine 
Aktualisierung der Kartierung erfolgen.

Ablaufschema Lärmaktionsplanung

Gemeinderat beschließt 

die Beteiligung der 

Öffentlichkeit und die 

Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange

Gemeinderat beschließt 

den Lärmaktionsplan
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

Koehler und Leutwein GmbH & Co. KG

Greschbachstraße 12

76229 Karlsruhe

Tel: 0721 / 96260 – 0

Fax: 0721 / 96260 – 50

Net: www.koehler-leutwein.de
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Backup
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2002: Europäisches Parlament verabschiedet

  „Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung

   von Umgebungslärm“

• Einheitliche Erfassung und Bewertung von

Hauptlärmquelle

• Aufstellung von Plänen zur Minderung von

gesundheitsschädlichen Lärmeinwirkungen

2005: Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetztes:

 Umsetzung in nationales Recht

Grundlagen
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Strategische Lärmkartierung nach der

EU-Umgebungslärmrichtlinie:

• Erste Stufe (2007/2008)

– Hauptverkehrsstraßen

> 6 Mio. Kfz/Jahr (16.400 Kfz/Tag)

– Haupteisenbahnstrecken

> 60.000 Züge/Jahr (164 Züge/Tag)

• Zweite Stufe (2012/2013)

– Hauptverkehrsstraßen

> 3 Mio. Kfz/Jahr (8.200 Kfz/Tag)

– Haupteisenbahnstrecken

> 30.000 Züge/Jahr (82 Züge/Tag)

• Folgende Stufen in 5-Jahre-Intervallen bei

Auslösewerten der 2. Stufe

Aktuell: 4. Stufe (2022/2024)

Grundlagen
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Grundlagen
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Es wird gerechnet, nicht gemessen:

Flächendeckende Messung ist 

realistisch nicht durchführbar

Man kann nur Messen, was auch 

existiert: Prognosen können nicht 

gemessen werden

Berechnungen liegen i.d.R. etwas 

höher als Messungen.

Bei Berechnungen können 

Immissionen direkt Lärmquellen 

zugeordnet werden.

Grundlagen
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Angegeben wird ein Mittelungspegel

für verschiedene Zeitbereiche:

Lden: „Mittelwert“ der Lärmimmission

 über einen vollen Tag, mit eine

 besonderen Gewichtung der Abend-

 und Nachtstunden

Ln: „Mittelwert“ der Lärmimmission in

 den Nachtstunden zwischen

 22 und 6 Uhr
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Kartierung LUBW 2023
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Rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines LAP

Kartierung durch die LUBW

Strenge Kriterien:

• > 8.200 Kfz/24h

• Klassifizierung Landesstraße oder höher

Teile des Gemeindegebiets > 55 dB(A) LDEN

Pflicht zur Aufstellung/Fortschreibung

eines Lärmaktionsplans gemäß 

Bundesimmissionsschutzgesetz
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Maßnahmenplanung Zusammenfassung / Vorgeschlagene Maßnahmen

Bereich Straße Empfehlung Ergänzende Ausführungen

01 B 35/ B293 70 km/h ganztags 80 km/h nicht ausreichend

02 B 35 70 km/h ganztags 80 km/h nicht ausreichend

03 a B 294 Melanchthon/ 

Zähringer Straße

30 km/h ganztags

03 b B 294 ovaler Kreisverkehr 30 km/h ganztags

03 c B 294 Wilhelmstraße 30 km/h ganztags Beide Fahrtrichtungen notwendig

04 K 3505 Bürgerstraße 30 km/h nachts Lärmschutz 30 km/h ganztags zur 

Vereinheitlichung

05 K 3573 Schwandorf-/ 

Steinzeugstraße

30 km/h nachts Lärmschutz Teilbereich Steinzeugstraße 

ganztags 30 km/h

Bahnhofstraße Keine Anordnung

06 Bahnhof-/ 

Melanchthonstraße

30 km/h ganztags

07 Heilbronner Straße 30 km/h nachts Lärmschutz Südhälfte Heilbronner Straße 

ganztags 30 km/h

08 Weißhofer Straße 30 km/h ganztags

09 L 1103 Derdinger Straße 30 km/h ganztags
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• Welche Maßnahme reicht aus? 

• Rechnerisch nachgewiesen

• Tempo 80 reicht nicht aus, nur Tempo 70 bringt die 

erforderliche Reduzierung von größer als -2,1 dB(A) sowohl im 

Tages- wie Nachtzeitraum

Detailuntersuchung Bereich 01 und 02 B 35 B293
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• Welche Maßnahme reicht aus? 

• Rechnerisch nachgewiesen

• Nur Tempo 30 in beide Fahrtrichtungen bringt erforderliche 

Reduzierung von größer als -2,1 dB(A) sowohl im Tages- wie 

Nachtzeitraum

Detailuntersuchung Bereich 03c B 264 Willhelmstraße
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Nicht alle Gebäude, die im Rahmen der 

Lärmaktionsplanung mit Über-

schreitungen der Lärmsanierungswerte 

identifiziert (Außenpegel) wurden, erfüllen 

auch alle Voraussetzungen, die für eine 

Förderung des Einbaus von Schallschutz-

fenstern notwendig sind:

• Bisher keine Lärmschutzfenster 

eingebaut.

• Baujahr vor 1.4.1974

(Inkrafttreten des BImSchG).

• Räume mit Aufenthaltsfunktion 

betroffen.

Kein Ausschlusskriterium: Es wurde 

bereits ein Lärmsanierungsprogramm 

durchgeführt, jedoch keine Förderung in 

Anspruch genommen.

Lärmsanierung: Förderung des Einbaus von Schallschutzfenstern
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Lärmsanierung: Förderung des Einbaus von Schallschutzfenstern

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/verkehr/laerm/
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• 50 Betroffene (ab 65/55 dB(A) tags/nachts) lösen einen 

Maßnahmenbereich aus.

• Anzahl von 50 Betroffenen ist nicht in Richtlinien oder Regelwerken 

definiert, sondern hat sich im laufe der Jahre in der Abstimmung mit 

den Verkehrsbehörden ergeben und wird landesweit angewandt.

• Wenn keine deutlichen Betroffenheiten (<50 Bewohner) über dem 

Auslösewert vorliegen, sind auch keine (verkehrsrechtlichen) 

Maßnahmen möglich.

• Durch eine verkehrsrechtliche Maßnahme kann nicht immer die 

Minderung des Lärms unterhalb des Auslösewert erzielt werden, die 

Maßnahme kann aber dennoch umgesetzt werden, da eine z.T. 

erhebliche Lärmminderung entsteht.

Abwägung
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Abwägung

Gesundheitsgefährdung der 

Bewohner durch den 

Verkehrslärm:

Anzahl der Betroffenen

Höhe der Beurteilungspegel

Auswirkung auf Fuß- und 

Radverkehr

Luftschadstoffe

Verlagerung von Verkehr in 

unerwünschte Bereiche

Fahrzeitverlängerung (ÖPNV)
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